
Abänderungsantrag 

1~VI ~ TlJl~S 
der Abgeordneten Klaus Seltenheim,lNico MarchettiJ Henrike Brandstötter 
Kolleginnen und Kollegen, 
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zum Bericht des Verfassungsausschusses zur Regierungsvorlage über ein Bundesgesetz, mit 
dem das ORF-Gesetz, das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz, das Privatradiogesetz, das 
Mediengesetz, das KommAustria-Gesetz, das Medienkooperations- und -förderungs­
Transparenzgesetz, das Kartellgesetz 2005 und das Wettbewerbsgesetz geändert werden 
(415 d.B.) (TOP 4) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die oben bezeichnete Gesetzesvorlage wird wie folgt geändert: 

Artikel 1 ( Anderung des ORF-Gesetzes) wird wie folgt geändert: 

In Z 5 wird nach der Wortfolge „§ 50 Abs. 13" die Wortfolge „und Abs. 17'' ergänzt und die Wortfolge 
„ 1. Mai 2026" durch die Wortfolge „dem der Kundmachung folgenden Tag" ersetzt. 

Artikel 6 (Anderung des Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetzes) wird wie fo lgt 
geändert: 

In Z 6 wird in§ 4a Abs. 2 das Datum „31. Mai" durch das Datum „30. Juni" ersetzt. 

Begründung: 

Die Frist für die (einmal im Jahr vorzunehmende) Bekanntgabe so ll verlängert werden, damit 
Mediendiensteanbieter noch mehr Zeit eingeräumt wird, um die gemäß § 3 Abs. 1 von der KommAustria 
bis 15. April zu veröffentlichenden Daten über die Werbeausgaben zu prüfen und für ihre Bekanntgabe zu 
nutzen. 
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